
Titelbild: Krammarkt in St.Vith (um 1930). Die St.Vither Markttradition reicht ins 12. Jahr-
hundert.            (Foto: ZVS-Archiv)

Papst Gregor XIII. (1502-1585); 
Porträt von Lavinia Fontana.   
             (Foto:wikimedia commons)

Kalendarium
Vor 440 Jahren:

Der gregorianische Kalender

Die Einteilung des Sonnenjahres in zwölf 
unterschiedlich lange Monate geht auf 
das Jahr 46 v. Chr. zurück, als Julius 

Cäsar den julianischen Kalender im Römischen 
Reich einführen ließ: Drei Jahren mit je 365 Ta-
gen folgte ein Schaltjahr mit 366 Tagen, sodass 
ein Durchschnittsjahr 365,25 Tage umfasste. Es 
war jedoch um 0,0078 Tage (11 Minuten) zu lang. 
Daher verschob sich die Tagundnachtgleiche nach 
jeweils 128 Jahren um einen Tag. Um 1570 betrug 
der Unterschied zum tatsächlichen Sonnenstand 
mehr als zehn Tage, sodass die Sonne am Früh-
lingsanfang (21. März) zu hoch am Firmament 
stand. Dies führte zu Problemen bei der Festle-
gung des Datums des Osterfestes, das nach dem 
ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird.

Der italienische Mediziner und Astronom 
Luigi Lilio (1510-1576) hatte Berechnungen 
angestellt, wie man Abhilfe schaffen kön-

ne. Sein Bruder Antonio, der Leibarzt von Papst 
Gregor XIII., präsentierte der „Kalenderkongre-
gation“, einer namhaften Gruppe von Mathemati-
kern und Astronomen, 1575 das Manuskript seines 
Bruders. Nach jahrelanger Überprüfung wurde 
Lilios Vorschlag mit einigen kleinen Änderungen 
angenommen.

Auf dieser Grundlage legte Papst Gregor 
XIII. in seiner Bulle Inter gravissimas curas 
vom 24. Februar 1582 fest, dass das lau-

fende Jahr um zehn Tage gekürzt werde und auf 
den 4. Oktober der 15. Oktober folgen solle. Dieser 
Zeitraum war wegen einer relativ geringen Zahl 
an Heiligenfesten auserkoren worden.

Um erneute Abweichungen zu vermeiden, 
wurden zwar die Schaltjahre beibehalten, 
aber die Säkularjahre (2000, 2100, 2200…) 

sind nur dann noch ein Schaltjahr, wenn die bei-
den ersten Zahlen durch vier teilbar sind. Somit 
beträgt seit 1582 die durchschnittliche Jahreslänge 
365,2425 Tage.

Der gregorianische Kalender fand in den 
meisten katholischen Gebieten rasche 
Verbreitung. In protestantisch und ortho-

dox geprägten Ländern erfolgte die Einführung 
zögerlicher und einige orthodoxe Kirchen richten 
sich weiterhin nach dem julianischen Kalender, 
sodass deren Weihnachtsfest derzeit am 7. Januar 
stattfindet. Alle orthodoxen Kirchen hingegen be-
rechnen das Fest der Auferstehung Jesu nach dem 
julianischen Kalender; somit fällt es nur hin und 
wieder mit dem katholischen Ostern zusammen.
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